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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN.

VOM

9. November 1979 Nr. 6120

Die Einwohnergememdc Ers chwil ersudht um Genehmigung des Teil—

zonenplanesAnschlussplanung.west,“ Dieser Plan lag in der

Zeit vom 18, September bis 18, 0ktob~r 1978 öffentJ,ic4 auf,

Gegen den Teilzonenplan gingen vex~sciaiedene E~nsprac1~en ein,

die der Gemeinderat abwies, Auch die Gemeindeversammlung lehnte

die dagegen erhobenen ~5~r~n mit Beschluss von 21, Februar

1979 ab tu2d genehmigte die ~Anschlussplanung WestT~. Geg~c1ei-i

Beschluss der Gemeindeversammlung führen Beschwerde beim Re—

gierungsrat

1, Die. Eigentümer von GB Er~schwi1 Nrn, 316, 325 und 354,. nämlich

~—FraLwBernadette Roth,~Erschwil, vertreten durch E~ Wyser—

Roth, ~Erschwi1,

Herr. E;: Wys.er-.Roth, Erschwil, -

—Frau Jr~ne Wyser—Roth~Erschwil,

2. Der Eigentümer von GB Erschwil Nrn, 87, 88, 317, 319, 320

und 324, ~äi~lich

Hei‘r~Marö~1‘Borer, Erschwil,

3, Die Eigenttimer.von GE ErschwilNrn, 3l5.i~md l073, n~mli~h

Herr Franz ~orer~H~ber,. Laufenstr, 2~ Zwingen,

Frau Hel~ne Borer, Pf~rrhaus, Beinwil,.

Maria~-Therese dtAquino~Borer,, Brunnuatt~n 20, Ipsach,~.
alle vertreten durch M, Bore~,Ersch~il,

4. Der Eigentümer von GB Erschwil Hrn. 306 ~~id 309, nämliöh

— Herr R, Stegmüller—Christ, Erscli.wil,

5, Der Eigentümer von GB Erschwil Nrn, 313 und 314, nämlich

~I~err B, Jeker—Christ, Er~ch~il,

6, Eine Kollektivbeschwerde, die un~terzeichnet ist von:

— R, Stegrnüller—Christ, Erschwil,
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— F~ Stegmüller—Christ, Erschwil,

— B,-Jeker—Christ, Erschwil,

— Th. Jeker, Erschwil,
- — P, Borer—Schmidlin, Erschwil,

Marcel Borer, Erschwil,

— Ernst Borer, Erschwil,

— Maria Boror—Hanggi, Erschwil,

B; Roth, Ers~hwil, ~ ;~:~

— E~ Wyser~Roth, Ersch~1.~

— J, ~Tyser—Roth, Erschwil.

tinE~~a~

1, Am 2, Juli 1979 fUhrten Beamte des Bau-Departementes einen

Augenschein;mit P~rteiverhand].~ung diirch~ Dabei zog Herr

Bruno Jeker—Chrisb seine Beschwerc1e vom 22, Marz 1979 zuruck,

Diese kann als ~enstand~os geworden vön der: GQs~häftskontrolle

abgeschrieben werden, Vom :geIei~steten Kosten~orschuss von

Fr. 50.—— worden Fr. 20,—« zurUQ1~e:rstattet, d~r Rest mi-t den

Verfahrenskosten verrechnet, +

2, In der I~ollektivbeschwerde von 20, Marz 1979 wird in wesentlic1y~‘i

geltend gemacht, es sei ersb~ls~n ~er:G~mein:deversamm1ung

vom 21, Februar 1979 Uber die Anschlussplanung verhandelt

und ;:~bgestimmt worden~Dier St ‘bUrger s~ieii ~icht~ichti~

orientiert :g~esen, M~t~r ~A~ b]~1te

zugewartet werden bis zür~ dc ~ ‘e~AfUh~~ de~ Un~

fahrungsstrasse. Ln ubri~en koni~ten sibh die Beschwerdefuhrer

mit der geplanten Baulanclunlegung in diesem Gebiet nie

einverstanden erklaren,

Abgesehen von einigen Spezialfällen können nur x)~atUrlic~ae

oder juristische Personen Beschwerde fuhren, Kollektivbe—

schwerden, wie die~nach der Praxis

als Einzelbeschwerden der Unterzeichneten entgegengenommen
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(vgl0 Mitteilungsblatt des Bau—]Departementes I‘~r, 17 vbm

April 1974),

Bei der Kollektivbeschwer.de handelt es sich nicht um eine

Planbeschwerde ~nach § l7~.BauG, Eine Planbeschwerde an den

Regierungsrat ist niur möglich, wenn jemand vorher während

der Auflagefrist beim Gemeinderat Einsprache erhoben hat

und von diesem abgewiesen worden ist, Neben der Planbe—

schwerde kann eine Beschwerde gegen einen Gerneindoversammlungs—

beschluss nur noch entgegengenommen werden als Aufsichtsbe—

•schwerde nach § 220 Gemeindegeset~, Mit diesei~ kd~n I~diglich

• be~nstandet werden, die G~ieindeversamrnlung s~i nicht richtig

abgewickelt worden, Auf *clie Beschwerden ist d~haibnur

einzutreten, soweit sie geltend machen, am de~‘ ~Ge~neindever—

sarn~mlung vom 21. Februar 1979 sei nicht richtig oi~‘iefrbiert

wo~‘den., Auf die übrigen Beschwerdepunkte wird nicht ~nge—

treten,

Qe.r Vorwurf der Beschwerdeführer, die Stirnmbürger seien an

der Gerneindeversarnrnlung vom 21, Februar.-l979, nicht ric~tig

orientiert gewesen., ist nicht begründet, Die ]mschlussplanung

lag während 30 Tagen öffentlich auf, Die Einladung zur Ge

rne indevers amrnlung unter B.ekonntgabe der Traktanden erfolgte

rechtzeitig, Vorn 16, Februar 1979 an lagen die Anträge des

Gemeinderates zu den Traktancien der Gerneindeversamrnlung

wiederum zur Einsichtnahme.~auf, Nach dem Protokoll der

Gerneindeversammlung vorn 21, Februar 1979 orientierte der

Amrnann eingehend über die “Ans chlussplanung West“, Somit

wurden alle vorn Gesetz gestellten Anforderungen erfüllt,

um über das Traktandum “AnschlussplanungWe.s-b~ .gültig be—

schliessen zu können~ Die Beschwerden der Koll~kti~b~—

-s~hwerd~führer ~±nd deshalb ahzu~eisen, soweit darauf einge—

•~:tretenwird,Ents.prechend dem Ausgang des Verfah±‘ei5s haben

diese Beschwerdeführer eine Entscheidgebühr von zusa~men

Fr. lQQ,~— zu bezahlen, die mit dem von den.Erstunterzeichnern

geleisteten Kostenvorschuss verrechnet wird,
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3, Die übrigen. Beschwerdeführer sind Gruncteigentümör in d~m von
der ~Ansch1ussplanung West~ betroffenen Gebiet, Sie haben

gegen die Planauflage Einsprache erhoben, wurden vomGe—

meinderat und von der Gemc~indeversamn~1ung abgewiösen und

sind nun 1egitimiört,B~schwerde beim Regieru~gs±~~ü

fUhi‘en Auf ihre Beschv~erden ist einzutreten,

.1, Mit:RRB Nr. 3040 vom 19. J:uni.1976 hat .der Regierungsrat

der Ortsplanung von ~rschwi1 zugestimmt, dabei aber die

sogenannte 3, Etappe im Bereich der geplanten Umfahrungs—

strasse von der Genehmigung ausgenommen~Auf Begehren der

~..G~emeiii~1e ist dann mit ~B Nr. 5799 vom 12~ Qktober 19~6 vom

Kanton verdeutlicht worden, dass aus kantonaler Sicht einer

Einzonung des Gebietes östlich der geplanten Umfahrungs~

strasse grundsätzlich keine Hindernisse im Wege ständen,

Dagegen könne eine Einzonung der Gebiete westlich der Um—

fahrungsstrasse nicht genehmigt werden. Am 16. Februar 1979

ist der Strassen~- und Baulinienplan der Umfahrungsstrasse

beschlossen worden, so dass die Gemeinde an die Bereinigung

der Planung im Bereich zwischen der Umfahrungsstrasse und

der bestehenden Beuzone herentreten konnte, Mib der ~J~n—

schlussplanung West~ wird dieses Gebiet zonen— und er—

schliessungsmassig bereinigt. Es handelt sich ui~ eine

sinnvolle Abrundung und Anpassung an die bestehen~le Bauzone

und berucksichtigc die m~t der Planung der Uiiifahrungsstrasse

neu geschaffenen Verhaltnisse,

2,~ . . ..) . .

Der B~e~hw~rdeführer verlangt eine Ans zönUn~ bzw Nichtein—

:~Z.onung..sein~r/GrundstUcke~ da sonst sein La~d~ii~tschaft~be—

trieb in sein~r Existenz gefährdet sei, Für die ~egrUndung

seiner. Beschwerde wi±~d auf. die Akten verwies~, .
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Beim Betrieb des Beschwerdeftihrers hanc1~elt es sich um ein

landwirtschaftliches Gewerbe, das eine wirtschaftliche Ein—

heft ist und Grundlage ftir eine ausreichende landwirt

schaftliche Existenz... baetet~ Solöhe Betriebe. haben nach:.;

§ 113 BauG.~unt,er besti~r~te~-;Vöraussetzunger~. einen Ans.prubh
clarauf~ nicht der Bauzone zugewiesen zu werden. Eine L.us—

zonung oder Umzonung ist zu gestatten, sofern dies für ~iie

Ortsplanung keine erheblichen Nachteile bringt. Im Gebiet

ufgehnacker—Fohlacker“, wo der Beschwerdeführer seine•

von d~r .tinschlussplanung betroffenen Grundw~ück~ besitzt~

hat es vörwiegend nur kleine Parzellen, Eine Ueberhnuung

ist ohne die vorherige Durchführung einer Baulandumleguh~

nicht möglich, Der Beschwerdeführer besitzt mehrere Grund

stücke mitten in diesem Ge~i~~ ~üi~de s~3:i2~ Begehr~ eit—

sprochen,.~wUrden einzelne kleine Inseln von Nichtbaugebiet

entstehen, Solche Inseln stellen für die Planung dieses Ge

bietes, insbesondere für die Erschliessung und für die

Baulandumlegung wesentliche Nachteile dar, da diese Inseln

nicht in die Baulandumlegung einbezogen und von der Er

schliessung ausgenommen werdön. riiüssten, Der Kanton hat des

halb versucht, die GrundstU~ke des Besc~werdeführers mit

denen sei~er Geschwister sowie 3enen der Beschwerde—

führör Wyser durch Landabtausch an den Rand der geplanteii

Bauzone zu verlegen und damit ein zusammenhängendes Gebiet

zu schaffen, das dann der Landwirtschaftszone zugewiesen.

worden wäre, Den betroffenen Besci~werdeführern wurden ver

schiedene Varianten vorgelegt, Doch an der Sitzung vom

21, September 1979 weigerten diese sich grundsätzlich, auf

irgendwelche Landtauschgeschäfte einzutreten, Sie verlangben

weiterhin eine Auszonung ihrer Grundstücke am heutigen

Standöx~ Diesem Bekehren kann j~docI~ aus den obgenannten

Gründen nicht entsprochen werden, Somit müss die Beschwe~de

abgewiesen werden. Es steht dem Beschwerdeführer frei, im

anschliessenden Verfahren der~ Baulandumlegung die Zuteilung

seiner Grundstücke am Rande der Bauzone zu verlangen, Dort



hätte er als Landwirt einen Anspruch darauf, dass seine

- Gruncl~tücke der Landwirtschaftszone zugeteilt werd~n,

~.el~neBorer....

uino-Borerlsach

Diese Beschwerdeführer sind Gesamteigentümer von zwei.~mund—

stücken im Gebiet der Lnschlussplanung und,verlangen~ ebenfalls

eine Auszonung. Abgesehen davon, dass diese~Beschw~rdeführer

alsNichtlandwirte keinen Anspruch auf Nic}~teinzonungbe«

sitz.~n, sind hier die gleichen..Feststellungen zu machen wie

bei der Be~chwe.rde von Herrn M, Borer.~Die Beschwerde ist

deshalb auch abzuweisen,

4,~lerErschwil
• iid± B~sch~rdeführer verlangt ebenfalls eine Auszonun~‘ seiner

~b~iden Grundstücke GB Nrn, 306 und 309. Für die B~rürg
~rird: auf die Akten verwiesen,

IJerr~ Stegmüller ist Fabrikarbeiter ~ führt nebenbei einen

kleinen Landwirtschaftsbetrieb mi;t:ca, lQ:Grossviehein—

heiten, Er besitzt ca. 60 a Eigen— und 7 h~~achtlanci~ Im

La~dwirtschaftsbetrieh hilft i~m.se~n::Sqh~i, Da:es sich jedoch

nicht um -~~~

Beschwerdeführer auch keinen Anspruch auf Auszonulag im Sinne

von § 113 Bauc~. Es ist vom Standpunkt der Planung aus be

trachtet unzweckmässig, die beiden G~undstUcke des Beschwerde«

führers nichteinzuzonen, wUrde~doch wiede~rum.eine kleine

Insel von Nichtbaugebiet geschaffen, welche eine sinnvolle.

Ueberbauung: der übrigen Flächen in c~iesem Gebiet erschwert.

Somit ist auch diese Beschwerde abzuweisen. ~ ::.~

5~

~sch~l

Die Beschwerdefuhrer sind Eigencur-ier der G~‘undstucke GB

Nrn, 316, 325 und 354~ Sie machen in ihrer Eingabe vom

20, Marz 1979 geltend, mit der 11Anschlussplanung Vest~

sollte zugewartet wei~den, b~s ~urI~us~ühmung der Umfahrungs—
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strasse, Im übrigen verweisen sie darauf, dass bis zum Ent

scheid der-Gerneindeversammlung vom 21, Febi~uar 1979 nur die

Landumlegung behandelt worden sei., Mit dieser könnten sie

— Sich nicht einverstanden erklären, Am Augei~schein und an

der Part~iverhandlung-ste1lten sie das Begehren umAuszonung

ihrer Grundstüö~keQ

:Anf di~ Begehrei~i hetröffend Lanilumlegung kann im vorliegenden

Verfahren ~ einpetreten werden, Diese sind im speziellen

Verfahren der ~Baulandumlegun~ vorzubringen.. D~s Veffahren

für die “Anschlussplanung West“ ist richtig durchgeführt

worden, Es wurde öffentlich aufgelegt und den Betroffenen

Gelegenheit g~boten, Einspr~che zu .erI~eben., Davon 1~aben die

Beschwerc‘efuhrer ~a auch Gebrauch gemacht. Zu einer Orts—

planung gehort neben der Zonenplanung auch die Planung der

Erschliessung, Dazu zahlen die Kanalisationen, insbesondere

das GKP, die Strassen und die Wasserversorgung, Diese Er—

schliessungswerke können jedoch nicht zweckmässig geplant

werden, wenn die ~grenzung ~ies~Si~d1ungsgebietes.‘nicht ±~st—

steht, Deshalb ist esrichtig, die Planung imAn~sch1ussbe—

reich der Umfahrungsstrasse. schon heute vorzunehmen,, Dem

Auszonungsbegehren kann aus ~1en gleichen Gründen wie.b~i

den andern Beschwerdeftihrern nicht entsprochen werden, Die

Beschwerde ~i~&t deshalb abzuweisen.,

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens. haben die Bpschwerde—

führer eine Entscheidgebühr mit einem Anteil, der Verfahrens—

kosten zu tragen., Es erscheint angemessen, ~ie Beschwerde—

führer mit je Fr. 150,—- zu belasten, Der geleistete Kosten—

vorschuss wird verrechnet,

Es wird

beschlossen:

1, Die ~‘Anschlussplanung West“ (TeilzQnon, Strassen— u~.d Bau~

linienplan) der Einwohnergemeinde Erschwil wird genehmigt,
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2, Die Beschwerde von Frau 13, Roth.,~ Erschwil, vertreten durch

E., Wyser~Roth, Erschwil, Frau J. ~‘Tyser-Roth, Erschwil und

Wyser—Rothj Erschwil, wird abgewiesen, Die Beschwerde—

fUhrer haben. eine EntsoheidgebUhr und einen P~nteil der Ver—

~ahrenskosten, zusammen Fr. 150.—— zu bezahlen, Der~Kosten—

vorschuss von Fr. 150,—— wird verrechnet,

~‚ Die Beschwerde von Herrn M, Borer, Erschwil, wird abgewiesen,

Der BeschwerdefUhrer hat eine Entscheidgebühr-und einen

Anteil ~er Verfahrenskosten, zusammen Fr. 150.—— zu bezahlen,

Der Kostenvorschuss von Fr. 200,—— wird verrechnet,

4. Die Beschwerde von Herrn F, Borer—Huebe±‘, Z~ihgen, Frau

Hel~ne Bore~, Beinwil und Frau Maria~Theres DtAqui1~.o~Borer,

Ipsach, alle vertreten duröh Herrn M, Borer, Er~chwil, wird

abgewiesen. Die Beschwei“defUhrer haben eine EntsöheicigebUhr

und einen Anteil derVerf~hrei~skosten von züsarnme~i Fi~, 150,——

zu bezahlen,

5~ Die Beschvierde von Herrn R, StegmUller, Erschwii,~iii‘dabge—
~wiesen, Er hat eine Entscheidgebtihr und einen Ant~il~der

~Ver~ahrenskosten von zusammen Fr. l50.~ zu bezahlen, Der

•LKostenvorschuss von Fr. 50.—— wird verr~chnet,

6. Die Kollektivgeschwerde mit c1en Unterzeichnorn

— R. StegmUller—Christ, Erschwil,

F, S~egmUller—Christ, Erschwil, ~

—B,~Jekör—Christ, Erschwil, ~

— Th, Jeker, Erschwil, ~

— Marcel Börer, Ersöhwil,

— Ernst Borer, Erschwil,

— Maria Borer—Hänggi, Erschwil,

— B~ Roth, Erschwil,

— E, Wyser—Roth, Erschwil, ~

— J, Wyser~-Roth, Er~chwil,

wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird, Es wird eine
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Entscheidgebühr von total Fr., 1000—— erhoben, die mit dem

Kostenvorschuss von E, und M, Borer—Hänggi.,. Erschwil (Fr, 50,——)
sowie von P, BoI~er~SQhmidlin, Erschwil (Fr. 50,——) verrechnet
wird,

7. Die Beschwerde von Herrn B, Jeker—Christ, Erschwil, wird

als gegenstandslos geworden von der Geschaftskontrolle a~bge—
schrieben~ Vom ~eIei~teten Kostenvorschuss von Fr. 50.——

werden Fr. 20,.~- zurückerstattet,

8. Die Einwohnergemeind~ Erschwil wird verhalten, dem Amt für

Raunplanung bis spdtestens 31. Dezember 1979 noch 5 Exemplare

der h1Anschlus~pI~nung West11, wovon eines auf Leinwand aufge

zogen, zuzustellen, die mit dem Genehmigungsvermerk der

Gemeinde versehen sind,.. .

9, Bestehende Pl~n~ sind ~tifgehoben, sowe≤t sie dem vorliegenaen

widersprechen, ..

Genohmigungsgebühr: Fr., 250v—— ~.

Publikationskosten: Fr.l8~—— (Staatskanzlei Nr. 1148 ). KK
a+b

Fr, 268,-—
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othErschw±l.:

E~scho~dge~üI~r inkl., Kosten .. Fr. 150.~

‘/, Kostenv.orschuss 0.

— ‚ ——

Erscl‘iwil..

~ .150.-—

Fr. 150.‘—-~

Fr., 300.——

Fr. 200.——

Fr. 100,—— (1148 .a)

Fr. 100,——

Fr. 50.——

Fr., 50.——

— 0 ——

~enre61muniI,BororLandviirt

Entscheidgebuhr inkl, Kosten

+ Ei~che±dgebUhr Beschwerde
F. Borer und Konscrten

‘/, K6st~~orschuss

Re chnun~

~rschw±l~

Entscheidgebtthr inkl, Kosten,

‘/.‘ ~~tenvorschuss

Fr., 150.——

Fr., 50.——

Fr. 100,—— (1148 b)Rechnung

~

EntscheidgebUhr inkl, ..Kosten.

.‘./,~, Kostenvorschuss•-E, i~u?id‘M,
Borer—Hänggi, Erschwil

‘/O Kostenvorschuss P, Borer—
Schmidlin, Erschwil

Kostenreci~nun,~B,Jeker-Christ,L~rschwil

Kostenvorschusss Fr. 50,——

0/. Abschreibungsgebühr Fr. .30.—-

Rückerstattung Fr ‚20, —-

Der Staats schreiber ~

-~. ~\
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Bau—Departement (2) Wy

Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2), mit KartenausschnittBMR

Rechtsclienst des Bau—Departementes

Amt für Raumplanung (4), mit Akten und_l~en,_Plan

Kreisbauamt III, 4143 Dornach, ~tl~en.Plaiafolbs~te~

Amtschreiberei Thierstein, 4226 Breitenbach, ~it l~en, Plan
~ts~~ter)

Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katastersch~ung(2~,mitl~en.Pl~

Ammannamt der EG, 4228 Erschwil

Baukommission der EG, 4228 Erschwil, ~tl?en,P~nfolt
~ber

Ingenieurbüro A, Hulliger, Hirzengarten 1, 4226 Breitenbach

Hrn. Eduard Wyser«Roth, Schmölzistr, 40, ~4228 Erschwil (3)
(für sich und je 1 Expl. für Frau B, Roth und Frau
Jr~ne Wyser) / EINSCHREIBEN

Hrn. Marcel Borer, Holbachstr, 37a, 4228 Erschwil (4)
(für sich und die Mitunterzeichner) / EINSCHREIBEN

Hrn~ Bruno Jeker-Christ, Illbachstr,, 4228.~Erschwil /EINSCHREIBEN

Hrn. Richard Stegmüller—Christ, Illbachstr,, 4228 Erschwil
EINSCHREIBEN

Hrn. E, + M, Eorer—H~.nggi, Passwangstr. 32, 4228 Erschwil (für
sich und die Mitunterzeichner) EiNSCHREIBEN

Hrn. P. Borer—Schmidlin, Schulstr, 12, 4228 Erschwil ‚‘EINSCHREIBEN
(für sich und die Mitunterzeichner)

Amtsblatt Publikation:

Die ~tAnschlussplanung West~ (Teilzonen—, Strassen— und

Baulinienplan) der Einwohnergemeinde Erschwil wird genehmigt,




